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Einleitung 

I. Problemstellung 

Nonnen wollen Verhalten steuern!. Der sprachlichen Umsetzung dieses 
Zieles sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt, der Umsetzung des sprachlich 
fonnulierten Zieles in Verhalten des Nonnadressaten aber schon. Hinter 
jeder nonnativen Anweisung verbirgt sich gedanklich ein Sollen und meist 
unhinterfragt auch ein Können2. Dieser stillschweigend vorausgesetzten 
Prämisse, die sich gleichsam als Trittbrettfahrerin an jede nonnative Ver-
haltensanweisung heftet, gilt das Interesse der vorliegenden Untersuchung. 

Die Hypothese lautet dahingehend, dass dem Menschen aufgrund seiner 
biologischen Dispositionen ein Verhaltensrahmen vorgegeben ist, den zu 
überschreiten ihm auch unter einem - selbst konsensual getroffenem - nor-
mativ verankertem Imperativ nicht möglich ist3. "Da die Verhaltensanwei-
sungen sich an Menschen richten, sind sie nur sinnvoll, falls sie und 
solange sie im Rahmen dessen bleiben, was menschenmöglich, d.h. mit der 
Natur des Menschen vereinbar ist.,,4 

Dem Sollen muss somit ein Können vorangehen. Hierbei ist die Natur-
wissenschaft aufgerufen, in Bezug auf dieses Können Erklärungshilfe zu 
leisten, trotz Widerstand gerade auch in der Rechtswissenschaft5, die Ver-
haltensgrundlagen und nonnative Verhaltensregelung als voneinander abge-
koppelte, autonome Bereiche versteht6 . Die Abschottung der Rechtswissen-
schaft gegenüber den Naturwissenschaften, insbesondere gegenüber neueren 
evolutionsbiologischen Erkenntnissen7, ist nicht zuletzt auch durch die 
rechtspositivistische Trennung von Sein und Sollen verstärkt worden8 . An 

1 V gl. den Schlussbericht der Arbeitsgruppe "Gesetzesevaluation" an das Eidge-
nössische Justiz- und Polizeidepartement, Oktober 1991, 1. Auf diese, nur scheinba-
re Selbstverständlichkeit, wurde der Verfasser durch M. Gruter in einem persönli-
chen Gespräch mit Nachdruck aufmerksam gemacht. 

2 V gl. Hirsch 1983, 283. 
3 Vgl. Markl 1983, 83. 
4 Vgl. Hirsch 1983, 287. 
5 Zu den Gründen für diesen Widerstand vgl. Schwartz 1983,52 f. 
6 Vgl. Hof 1996, 71. 
7 Zu denken ist etwa an die Soziobiologie. Vgl. aber Schurig 1983, der in seiner 

Schrift "Überlegungen zum Einfluss bio soziologischer Strukturen auf das Rechtsver-
halten" soziobiologische Daten in einem juristischen Kontext verarbeitet. 
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überzeugenden Versuchen, den interdisziplinären Graben zwischen Natur-
und Rechtswissenschaft zu schliessen, sind besonders die Arbeiten von 
Gruter9 zu erwähnen. 

Bei der Entwicklung von Normen, die innerhalb des dem Menschen auf-
grund seiner biologischen Disposition vorgegebenen Verhaltensrahmens 
liegen sollen, muss die Naturwissenschaft lO befragt werden 1 t, will man das 
Risiko verringern, zwar durch sprachlich kohärente Neuregelungen, die 
einem bestehenden Normengefüge einverleibt werden, methodisch richtig, 
aber am Menschen vorbei zu legiferieren12. Ein weiterer Gewinn ist durch 
den Rekurs auf die Evolutionsbiologie zu verbuchen. Ein zu kurz greifen-
der Rekurs auf die eigene Rechtsordnung kann dadurch umgangen werden, 
dass die Evolutionsbiologie zum Ausgangspunkt für das Studium basaler 
Rechtsvorstellungen genommen wird l3. 

Bei der Integration naturwissenschaftlicher Daten in die Rechtswissen-
schaft, besonders in die Rechtssetzung, sind jedoch drei Einschränkungen 
im Auge zu behalten: Erstens ist die vollständige Erfassung aller relevanten 
Daten nicht möglich. Die integrierten Daten sind m. a. W. in Bezug auf die 
gesamte Menge an verfügbaren Daten stets segmentiell l4 . Die verfügbaren 
Daten unterliegen zweitens auch der jederzeitigen Falsifikation. Sie sind 
erkenntnistheoretische Hypothesen und, wie Popper15 gezeigt hat, nie verifi-
zierbar. Drittens liefern Erkenntnisse der Evolutionsbiologie und deren 
Nachbarwissenschaften nur generelle Anweisungen für die Normschöpfung. 
Konkrete Hilfestellungen im Einzelfall dürften ihnen nur ausnahmsweise zu 
entnehmen sein 16. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Evolutions-

8 Vgl. Kelsen 1960. 
9 Vgl. Gruter 1976, 1983, 1986, 1993a; ihre Schrift mit dem Titel "Die Bedeu-

tung der Verhaltensforschung für die Rechtswissenschaft" (1976) kann geradezu als 
programmatischer Startschuss für die neue Disziplin "Rechtsethologie" angesehen 
werden. Allerdings betonte bereits Hirsch 1948, dass die Rechtswissenschaft "die 
benachbarten Wissenschaftszweige als selbstverständliche und unentbehrliche 
Grundlagen der Rechtsordnung anzuerkennen" habe (Hirsch 1948, 87). 

10 Bei den Naturwissenschaften, die diese Arbeit im Blickfeld hat, handelt es sich 
um Wissenschaften im Umfeld der Evolutionsbiologie. Zu nennen sind die klassi-
sche, auf Lorenz u. a. zurückgehende, Ethologie, die Humanethologie von Eibl-Eibes-
feldt, die Genetik, Populationsgenetik, Soziobiologie, Neurologie, Neuroethologie 
und die evolutionäre Spiel theorie. 

11 Vgl. Schwartz 1983, 61; Alexander 1983, 172; Bischof 1989, 583 und allge-
mein Schmidt 1982. 

12 Vgl. BuserlHafner 1998, 364; Helsper 1989, 14. 
13 Vgl. Masters 1992,410 f. 
14 Vgl. Hof 1996, 1. 
15 Vgl. dazu Popper (1989, 452): "Alles Wissen ist nur Vermutungswissen. Die 

verschiedenen Vermutungen oder Hypothesen sind unsere intuitive Erfindungen. Sie 
werden durch Erfahrung, durch bittere Erfahrung, ausgemerzt ( ... )". 
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biologie i. w. S. die Phylo- und Ontogenese des Menschen zum Forschungs-
gegenstand hat und daraus generelle Verhaltensparameter extrahiert. 
Niveauadäquat sind in der Rechtswissenschaft hierbei die allgemeinen 
Rechtsbegriffe und Rechtsprinzipien, nicht aber einzelne Nonnen17• 

11. Ziele 

Zwei Ziele werden im folgenden angestrebt: In einem ersten Schritt wird 
ein Modell erarbeitet, anband dessen die Evolutionsbiologie und das Recht 
zueinander in Bezug gebracht werden. Bindeglied wird dabei der Begriff 
"Infonnation" sein. In einem zweiten Schritt dient die Erklärungskraft 
dieses Modells dann dazu, gleichsam eine Abstraktionsebene tiefer steigend 
und ein konkretes Verhalten anvisierend, Vertrauen im Spannungsfeld von 
Verhalten und Recht auszuleuchten. Sowohl für die Konstruktion des 
Modells als auch für dessen Konkretisierung wirken zwei Fragen erkennt-
nisleitend: Welche Bedingungen stellt das menschliche Biogramm18 an das 
Recht? Wie wirkt Recht auf das menschliche Biogramm19? 

16 Vgl. Schwanz 1983,51 ff. 
17 Dies ist mithin auch der Grund, warum vorliegend der Begriff des Vertrauens 

für eine rechtsethologische Untersuchung gewählt wurde, denn Vertrauen erweist 
sich als tragendes Fundament einer Rechtsordnung. Der Begriff erfüllt damit die 
Bedingung der Niveauadäquanz. V gl. dazu genauer Kapitel E 1.1. 

18 Vgl. Bühl 1982,46; Lampe 1987a, 79; Masters 1992,412. 
19 Ähnliche Fragestellung bei Hof 1996, 7. 
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